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1.2. Etikett 2 

1.2.1. Raumheizgeräte mit Heizkessel, die hinsichtlich der jahreszeitbedingten 
Raumheizungs-Energieeffizienz in die Klassen A+++ bis D eingestuft sind 

 
(a) Das Etikett muss die unter Nummer 1.1.1 Buchstabe a aufgeführten 

Informationen enthalten. 

(b) Die Gestaltung des Etiketts für Raumheizgeräte mit Heizkessel muss 
Nummer 5 entsprechen. 
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1.2.2. Raumheizgeräte mit Kraft-Wärme-Kopplung, die hinsichtlich der jahreszeitbedingten 
Raumheizungs-Energieeffizienz in die Klassen A+++ bis D eingestuft sind 

 
(a) Das Etikett muss die unter Nummer 1.1.2 Buchstabe a aufgeführten 

Informationen enthalten. 

(b) Die Gestaltung des Etiketts für Raumheizgeräte mit Kraft-Wärme-Kopplung 
muss Nummer 6 entsprechen. 
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1.2.3. Raumheizgeräte mit Wärmepumpe, die hinsichtlich der jahreszeitbedingten 
Raumheizungs-Energieeffizienz in die Klassen A+++ bis D eingestuft sind, 
ausgenommen Niedertemperatur-Wärmepumpen 

 
(a) Das Etikett muss die unter Nummer 1.1.3 Buchstabe a aufgeführten 

Informationen enthalten. 

(b) Die Gestaltung des Etiketts für Raumheizgeräte mit Wärmepumpe muss 
Nummer 7 entsprechen. 
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1.2.4. Niedertemperatur-Wärmepumpen, die hinsichtlich der jahreszeitbedingten 
Raumheizungs-Energieeffizienz in die Klassen A+++ bis D eingestuft sind  

 
(a) Das Etikett muss die unter Nummer 1.1.4 Buchstabe a aufgeführten 

Informationen enthalten. 

(b) Die Gestaltung des Etiketts für Niedertemperatur-Wärmepumpen muss 
Nummer 8 entsprechen. 




